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Durch die festzustellende Veränderung der Wohnbedürfnisse (Auflösung der Großfamilien,

steigender Bedarf an Wohnfläche je Einwohner, steigende Zahl an Single- und. Zwei-

Personen-Haushalten und zusätzlicher Wohnraumbedarf durch Zuzug) entspricht die Schaf-

fung von zusätzlichem Wohnraum aufvorhandenen Baugrundstücken den vorrangigen Zielen

des Rates der Gemeinde, da erschlossenes Bauland in Wattenheim z. Z. nuf in sehr begrenz-

tem Umfang zur Verfugung steht und auch der $ 1 des BauGB ausdrücklich darauf hinweist,

daß mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden soll. f

Nachdem die Vermessung im Baugebiet

"Am Friedhof' erfolgt ist (siehe neben-

stehende Abbildung), hat sich herausge-

stellt, daß durch die vorgenommene

Grundstücksaußeilung teilweise über-

baubare Bereiche entstanden sind, die

nicht wirtschaRlich genutzt werden kön-

nen.

Daher wird die Baugrenze im Ände-

rungsbereich in einem Abstand von 3 n]

parallel zur Straßenbegrenzungslinie

festgesetzt. Zusätzlich sollen zur besseren Ausnutzung zweier Grundstücke im Südwesten im

Winkel Speyerer Straße / Von-Blumencron-Ring anstelle von Einzelhäusern auch Doppelhäu-

ser zugelassen werden
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Aus den vorgenannten Gründen hat der Rat der Gemeinde Wattenheim beschlossen, den Be

bauungsplan zu ändem.

Entsprechend $ 13 BauGB ist die vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes möglich, weil

hierdurch die Grundzüge der städtebaulichen Planung nur unwesentlich berührt werden und

auch fÜr die benachbarten Grundstücke diese Änderung nur von unerheblicher Bedeutung ist.

Die übrigen planungsrechtlichen und gestalterischen Festsetzungen des Ursprungsplanes bzw

der vorhergegangenen Änderungen behalten weiterhin Gültigkeit.
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Die Grund- und GeschoßHächenzahl wird gegenüber dem Ursprungsplan nicht verändert

Zusätzliche Erschließungskosten entstehen der Gemeinde durch diese Änderung nicht.

Der Rat der Gemeinde Wattenheim hat die vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes ge

mäß $ 1 0 BauGB in seiner Sitzung am .J.q...Pß:.a9sÜ.......... als Satzung beschlossen.

PLANUNGSBÜRO DR. HARTMUT SCHOLZ OSNABRÜCK


